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Text 

Anlage II 
 
Rinder 
Jungvieh unter ein Jahr alt 
 Schlachtkälber und Jungrinder, die geschlachtet werden sollen 
 Andere Kälber und Jungrinder, männlich 
 Andere Kälber und Jungrinder, weiblich 
Jungvieh ein Jahr bis unter zwei Jahre alt 
 Stiere und Ochsen 
 Schlachtkalbinnen 
 Nutz- und Zuchtkalbinnen 
Rinder zwei Jahre alt und älter 
 Stiere und Ochsen 
 Schlachtkalbinnen 
 Nutz- und Zuchtkalbinnen 
 Milchkühe 
 Andere Kühe 
Rinder insgesamt 
 
 

Schlagworte 

Nutzkalb 
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